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Ehrenamtsvereinbarung mit Vorsitzenden der Stiftung (Stand: 01/2026)


MUSTERFORMULIERUNG


Ehrenamtsvereinbarung
zwischen
der ...-Stiftung, vertreten durch den Vorsitzenden des Kuratoriums ... (Name, Anschrift) – nachfolgend: Stiftung –
und
Herrn ... (Name des Vorsitzenden der Stiftung, Anschrift) – nachfolgend: Vorsitzender –


§ 1 Bestellung zum Vorstand
1. Das Kuratorium der Stiftung hat ... (Name) mit Beschluss vom ... 202x zum Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung (für die Dauer von … Jahren) bestellt. Diese Vereinbarung regelt die wesentlichen Fragen der Organtätigkeit.
2. Die Organstellung ist jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf der Organstellung endet auch diese Vereinbarung.

§ 2 Aufgabenbereich und Vertretung der Stiftung
1. Die Stiftung ist wegen der Förderung von Kunst und Kultur als steuerbegünstigt anerkannt. Der Vorsitzende ist für diesen steuerbegünstigten Bereich verantwortlich und führt die Geschäfte der Stiftung nach Maßgabe der Gesetze und der Stiftungssatzung. Er ist insbesondere zuständig für: ... (Aufgaben konkretisieren)
2. Hinsichtlich der Anlageentscheidungen des Stiftungsvorstands hat dieser die Anlagerichtlinie der Stiftung zu beachten; Abweichungen sind nicht zulässig.
3. Der Vorsitzende ist an eine bestimmte Arbeitszeit nicht gebunden. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Vorsitzende nur nebenberuflich für die Stiftung tätig ist und nicht mehr als 14 Stunden für die Stiftung tätig ist.
4. Der Vorsitzende vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich allein.

§ 3 Aufwandsentschädigung
1. Für seine Tätigkeit als Vorstand erhält dieser keine Vergütung, sondern nur eine jährliche pauschale Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG in Höhe von 960 Euro. Der Vorstand bestätigt, dass er keine weiteren steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26a EStG erhält. Ändert sich im laufenden Jahr etwas an dieser Situation, wird der Vorstand unverzüglich das Kuratorium der Stiftung informieren.
2. Neben seiner Aufwandsentschädigung hat der Vorstand Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen und Auslagen; diese werden nach Maßgabe des Bundesreisekostengesetzes erstattet. (Alternative: Neben seiner Aufwandsentschädigung i. S. v. Ziffer 1 erhält der Vorstand seine Aufwendungen gegen Nachweis erstattet.) Das betrifft insbesondere seine Fahrtkosten in Höhe von 0,38 Euro je gefahrenen Kilometer oder Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (2. Klasse). Der Aufwand wird jedoch nur erstattet, wenn innerhalb von vier Wochen nach dem Entstehen des Anspruchs eine prüffähige Abrechnung vorgelegt wird.
3. Die Aufwandsentschädigung wird jeweils monatlich, jeweils zum 15. eines Monats auf das Konto ... bei der ...-Bank durch die Stiftung überwiesen.
4. Die Vertragsparteien gehen hier von einer Steuerfreiheit aus; rechtsverbindlich kann dies jedoch nur vom zuständigen Finanzamt bestätigt werden.

§ 4 Versicherungsschutz
1. Die Stiftung räumt dem Vorstand den Versicherungsschutz einer D&O-Versicherung mit einer Versicherungssumme von mindestens ... Euro ein und übernimmt die laufenden Prämienzahlungen. Der Versicherungsschutz umfasst die Innen- und Außenhaftung, schließt jedoch wissentlich begangene Pflichtverletzungen aus.
2. Die Stiftung schließt für den Vorstand eine Unfallversicherung ab, sodass eine Absicherung besteht. 
3. Sofern es bei der Tätigkeit des Vorstands zu Schäden kommt, besteht eine Haftpflichtversicherung. Der Ehrenamtliche ist verpflichtet, ggf. entstehende Schäden unverzüglich anzuzeigen.

§ 5 Schlussbestimmungen
1. Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart wurden; dies gilt auch für die Abänderung dieser Schriftformklausel.
2. Die Vertragsparteien haben jeweils eine Ausfertigung der Vereinbarung erhalten.

Ort, Datum ...

...
Unterschrift Vorsitzender des Kuratoriums 

...
Unterschrift Vorsitzender der Stiftung


	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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